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So erklären Sie das neue 
Patientenverfügungsgesetz 

Die Forderung nach einer Moderni-
sierung der Patientenverfügungen 
bestand schon lange – Anfang des 
Jahres war es dann so weit:  Die No-
velle zum Patientenverfügungsge-
setz trat am 16. Jänner 2019 in Kraft. 
Absicht der neuen Regeln war es, 
den Zugang zu einer Verfügung 
einfacher zu machen und dadurch 
den Zuspruch zu steigern. Seit sei-
ner Einführung 2006 verfügen je 
nach Quelle nur vier bis fünf Pro-
zent der Österreicher über ein der-
artiges Schriftstück.

Die Neuerungen lassen sich auf 
wenige wichtige Punkte reduzieren: 
Eine Verlängerung einer verbindli-
chen Patientenverfügung braucht 
– anders als in der alten Gesetzes-
form – keine juristische Belehrung 
mehr. Die Bestätigung eines erneu-
ten Aufklärungsgespräches durch 
eine Medizinerin oder Mediziner 
reicht für die Erneuerung einer Pa-
tientenverfügung. Dabei wurde die 
Gültigkeitsfrist von fünf auf acht 
Jahre verlängert. Dies gilt auch für 
bereits bestehende Patientenver-

fügungen. Und es besteht künftig 
die Möglichkeit, die Patientenver-
fügung in ELGA zu speichern. 

Das Mitwirken der Ärzte macht 
den Unterschied, ob das Dokument 
„verbindlich“ oder ob es im juris-
tischen Sinn nur „beachtlich“ ist. 
Wenn sich ein Arzt nicht an eine 
verbindliche Patientenverfügung 
hält, erfüllt er den Straftatbestand 
der eigenmächtigen Heilbehand-
lung. Auch eine beachtliche Patien-
tenverfügung muss beachtet wer-
den, wie der Name sagt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, wie 
weit der Patient die Krankheitssitu-
ation, auf die sich die Patientenver-
fügung bezieht, einschätzen konnte 
und wie konkret die medizinischen 
Behandlungen, die Gegenstand der 
Ablehnung sind, beschrieben sind. 
Beachtet werden sollte auch, wie 
umfassend eine der Errichtung vo-
rangegangene ärztliche Aufklärung 
war und wie lange die letzte Erneu-
erung zurückliegt. Dann ist jeder 
Mediziner auf der sicheren Seite 
des Rechtes. 
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Zum Beitrag „Inkontinenz 
macht rituell nicht unrein“ 
in Medical Tribune 25–26, 
28. Juni 2019  

Keinesfalls ist es 
Aufgabe von Ärz-
ten oder Pflegeper-
sonal, Patienten in 
religiösen Angele-
genheiten zu informieren. Das ob-
liegt allein den Religionsgemein-
schaften. Auch halte ich es für 
bedenklich, wenn ein religiöses 
Konzept wie „kultische Reinheit“ 
mit der Autorität ärztlicher Infor-
mation unterlegt wird: Hier wird 
doch die Medizin  für fundamen-
talistische Religion instrumen-
talisiert! 
Werden demnächst „Informa-
tionsfolder“ gewisser religiö-
ser Gruppen zu Homosexualität, 
Schwangerschaftsabbruch und 
Genitalverstümmelung in den 
Ärztepraxen aufliegen? 

DDr. Viktor Weichbold,  
Schloßfeld 15, Innsbruck 
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Ein letztes Plus 
zum Abschied
Österreichs Sozialversicherung 
(Kranken-, Unfall- und Pensi-
onsversicherung zusammen) 
hat im Jahr 2018 einen Über-
schuss von 260,25 Millionen 
Euro verzeichnet. Darauf hat 
der scheidende Chef des Haupt-
verbandes, Dr. Alexander Biach, 
hingewiesen. Der Hauptver-
band der östererichischen So-
zialversicherungsträger wird im 
Zuge der türkis-blauen Reform 
ab 2020 durch einen Dachver-
band abgelöst. APA

Allergosan am 
Siegerpodest
Bei der IQVIA Awards-Verlei-
hung in Wien wurden kürzlich 
die Preise für die besten Phar-
maunternehmen Österreichs 
vergeben. Das Institut Allergo-
san nahm aufgrund der Perfor-
mance von OMNi-BiOTiC den 
OTC Excellence Award 2019 mit 
nach Graz und darf sich mit der 
begehrten Auszeichnung „Vic-
tor“ schmücken. Der Award wird 
an jenes Pharmaunternehmen 
verliehen, welches 2018 die beste 
Marktperformance im OTC-
Markt an den Tag legte. APA
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Sagen Sie uns Ihre Meinung:
feedback@medical-tribune.at

Kontaktieren Sie uns für mehr 
Informationen unter: 

info.isr@speech.com 
www.dictation.philips.com

Diktieren Sparen Sie

18%
Es ist Zeit für
Spracherkennung
Mehr Zeit für Ihre Patienten 
mit dem All in One Paket inklusive 
Hardware und Software. 
Nur für kurze Zeit zum Sonderpreis!
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